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Sonderflughafen Oberpfaffenhofen 
 

Sehr geehrte Frau Schnorfeil, 

Herr Ministerpräsident dankt Ihnen für Ihre Email vom 19.05.2009 zum 
Sonderflughafen Oberpfaffenhofen. Er hat das zuständige Staatsministeri-
um für Wirtschaft, Infrastruktur, Verkehr und Technologie gebeten, Ihnen zu 
antworten. 

Der Bayerische Ministerrat hat 09.12.2008 den Entwurf einer Teilfortschrei-
bung des Landesentwicklungsprogramms Bayern (LEP) u. a. zum Sonder-
flughafen Oberpfaffenhofen (Ziel B V 1.6.5) beschlossen. Die Fortschrei-
bung hat zum Ziel, den Sonderflughafen in seinem Bestand als reinen 
Werks- und Forschungsflughafen zu sichern. Nach dem bisherigen Fort-
schreibungsentwurf sollte lediglich Satz 2 des bestehenden Ziels für Ober-
pfaffenhofen gestrichen werden, wonach die Möglichkeit für einen bedarfs-
gerechten Ausbau und für die Nutzung des Sonderflughafens durch den 
Geschäftsreiseflugverkehr offen gehalten werden sollte. Die Gesamtabwä-
gung der im Anhörungsverfahren eingegangenen Stellungnahmen und Ar-



– 2 – 

 

gumente sprach jedoch dafür, die Festlegung zum Sonderflughafen Ober-
pfaffenhofen konkreter zu fassen. 

Der Entwurf des Ziels B V 1.6.5 lautet nunmehr: 

„Der Sonderflughafen Oberpfaffenhofen soll in seinem Status und Bestand 
als reiner Werks- und Forschungsflughafen gesichert werden. Die Öffnung 
des Sonderflughafens für zusätzliche Verkehre, insbesondere den Ge-
schäftsreiseflugverkehr, soll nicht zugelassen werden.“ 

In der Begründung zum Zielentwurf B V 1.6.5 wird folgender Absatz einge-
fügt: 

„Der besondere Zweck des Sonderflughafens Oberpfaffenhofen soll sich 
auf den Werks- und Forschungsflugverkehr beschränken. Aus verkehrspoli-
tischen Gründen ist eine Ausweitung dieses besonderen Zwecks auf zu-
sätzliche Nutzerarten nicht erforderlich. Mit ihrem ausdrücklichen Aus-
schluss wird einer etwaigen schleichenden Entwicklung des Sonderflugha-
fens zum Verkehrsflughafen entgegengewirkt.“ 

Mit der Festschreibung des ursprünglichen Bestandes in Ziel B V 1.6.5 wird 
den Anregungen aus dem Umland des Sonderflughafens Oberpfaffenhofen 
sowie des Regionalen Planungsverbands München Rechnung getragen. 

Die vom Ministerrat am 07.07.2009 beschlossene Änderung des Teilfort-
schreibungsentwurfs des LEP erfordert die Durchführung eines ergänzen-
den Anhörungsverfahrens. Eine entsprechende Umsetzung wird derzeit 
vorbereitet. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 
 
 
 
 
 
 

Dietmar Schneyer 
Ministerialrat 


